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VERTRAG ZUR TEILNAHME AN BOOK2LOOK 
 
 

zwischen 
 
 

PCA Verlagsgesellschaft GmbH 
Menzinger Straße 37 

vertreten dch. Rainer Rossipaul 
80638 München 

 
- nachfolgend "BOOK2LOOK" – 

 
 

und 
 

 

 

 

 

 
- nachfolgend "VERLAG" - 

 
 
 
 
 
 
 

1. PRÄAMBEL 

1.1 PCA bietet einen von der Book2Look International GmbH betriebenen webbasierten Dienst 

(nachfolgend „BOOK2LOOK“) an, der als Marketingtool für Verlage dient und von diesen zur 

Bewerbung der von ihnen verlegten Bücher genutzt werden kann. BOOK2LOOK ermöglicht den 

Verlagen die  digitale Verbreitung virtueller Leseproben von Titeln ihres Verlagsprogramms 

(nachfolgend „Leseproben“) als Buchempfehlungen im Internet. Kernstück von BOOK2LOOK ist 

eine webbasierte Applikation, mit der die an BOOK2LOOK teilnehmenden Verlage sog. 

BIBLETS erstellen können. Ein BIBLET ist ein Online-Buch, das neben weiteren 

Funktionalitäten insbesondere eine Leseprobe enthält, in der virtuell geblättert und gelesen 

werden kann. Sämtliche im Rahmen eines BIBLETS dargestellten Inhalte (z.B. Buchcover, 

[Text]Auszüge aus dem empfohlenen Buch) werden von den an BOOK2LOOK teilnehmenden 
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Verlagen unter Nutzung eines ihnen von BOOK2LOOK zugewiesenen Zugangs-Accounts in 

eigener rechtlicher und redaktioneller Verantwortung auf einem von BOOK2LOOK zu diesem 

Zweck betriebenen Server (nachfolgend „B2L-Server) hochgeladen und von dort aus bei 

entsprechendem Aufruf des BIBLETS durch Internet-Nutzer (nachfolgend „Nutzer“) im Rahmen 

des BIBLETS angezeigt und damit öffentlich zugänglich gemacht. BIBLETS sind – 

entsprechend ihrem Zweck als Marketingtool – auf Weiterverbreitung durch Nutzer angelegt. 

BIBLETS können deshalb von Verlagen und Nutzern zur Weiterempfehlung an Dritte als Email 

versendet werden und/oder in Webseiten, Social Bookmarking Sites und Social Networks 

(nachfolgend gemeinsam „Dienste  Dritter“) integriert werden, soweit die Betreiber der Dienste 

Dritter eine entsprechende Integration (sog. „Embedding“) erlauben. Ferner haben die Verlage 

und Nutzer die Möglichkeit, in solchen Diensten Dritter sog. ICONS (d.h. grafische Elemente, 

die das das Cover des jeweils empfohlenen Buches zeigen und angeklickt werden können) zu 

integrieren, die einen Link zum dazugehörigen BIBLET herstellen.  

1.2 Die an BOOK2LOOK teilnehmenden Verlage entscheiden im Rahmen der von BOOK2LOOK 

vorgegebenen nachfolgenden Vertragsbedingungen selbst, wie viele BIBLETS sie erzeugen 

und welche Inhalte sie auf diese Weise öffentlich zugänglich machen und zur Weiterverbreitung 

durch Nutzer freigeben.  

1.3 Der VERLAG verfügt über Verlagsrechte an Büchern und möchte an BOOK2LOOK teilnehmen. 

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien was folgt: 

2. RECHTE UND VERANTWORTUNG DES VERLAGES  

2.1  Erzeugen von BIBLETS 

 Der VERLAG ist während der Vertragslaufzeit (vgl. Ziffer 9) berechtigt, unter Nutzung von 

BOOK2LOOK beliebig viele BIBLETS zu erzeugen und zu diesem Zweck nach Maßgabe der in 

Ziffer 3 geregelten Bedingungen über die von BOOK2LOOK hierzu bereitgestellte Schnittstelle 

Daten und Inhalte auf den B2L-Server hochzuladen und die mit diesen Daten und Inhalten 

erzeugten BIBLETS in die eigene Webseite oder in Webseiten Dritter zu integrieren und 

Nutzern zur Weiterverbreitung öffentlich zugänglich zu machen.  

2.2 Der VERLAG bestimmt im Rahmen der nach Ziffer 3 geltenden Beschränkungen selbst, welche 

Daten und Inhalte er zur Darstellung im Rahmen von BIBLETS auf den B2L-Server hochlädt 

und wie lange er sie dort belassen will. Alle hochgeladenen Inhalte und Daten können vom 

VERLAG jederzeit bearbeitet, ergänzt oder wieder vom B2L-Server gelöscht werden. Mit der 

Löschung der Inhalte verschwinden die dazugehörigen BIBLETS und ICONS von allen 

Webseiten, in denen diese von den Nutzern und/oder vom Verlag integriert wurden.  
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2.3 Konsequenz des Uploads von Inhalten auf den B2L-Server 

Mit dem Hochladen von Daten und Inhalten auf den B2L-Server und der damit erfolgenden 

Freigabe derselben zur Darstellung im Rahmen der entsprechenden BIBLETS, sind diese  

öffentlich zugänglich und können insoweit auf die in Ziffer 1.1 beschriebene Art und Weise von 

Nutzern genutzt werden. Der VERLAG nimmt zur Kenntnis und ist damit einverstanden, dass 

die von ihm auf den B2L-Server hochgeladenen Inhalte zur Weiterverbreitung durch Nutzer 

bestimmt sind. Das Hochladen von Daten und Inhalten auf den B2L-Server und die dadurch 

bedingte öffentliche Zugänglichmachung derselben erfolgt in ausschliesslicher rechtlicher und 

redaktioneller Verantwortung des VERLAGS. 

3. INHALTLICHE UND TECHNISCHE BEDINGUNGEN FÜR DIE E RZEUGUNG VON BIBLETS 

BIBLETS  dürfen vom VERLAG nur unter folgenden Bedingungen erzeugt werden: 

3.1 Jedes vom VERLAG erzeugte BIBLET muss und darf nicht mehr als die in Anlage 1  genannten 

Daten/Inhalte enthalten.  

3.2 Der VERLAG muss im Hinblick auf die auf den B2L-Server hochgeladenen Daten und Inhalte 

uneingeschränkt über sämtliche Nutzungsrechte, die zur Nutzung dieser Daten und Inhalte auf 

die in Ziffer 1.1 beschriebene Art und Weise erforderlich sind, verfügen. Der VERLAG ist auf 

Anforderung von PCA verpflichtet, seine Rechte durch die Vorlage entsprechender Verträge 

nachzuweisen. 

3.3 Der VERLAG ist nicht berechtigt auf den B2L-Server andere Daten und Inhalte als die in Anlage 

1 beschriebenen hochzuladen. Insbesondere ist der VERLAG nicht berechtigt, auf den B2L-

Server Werbeanzeigen für fremde Produkte hochzuladen. 

 
4. BEDINGUNGEN FÜR DIE VOM VERLAG ZUR INTEGRATION V ON BIBLETS UND ICONS 

AUSGEWÄHLTEN DIENSTE DRITTER 

 Der VERLAG darf BIBLETS und ICONS nicht in Dienste Dritter integrieren, die rechtswidrige 

Inhalte oder Angebote enthalten und/oder die Inhalte oder Angebote enthalten bzw. von 

Betreibern stammen, die geeignet sind, dem Image, dem Ruf und/oder dem Ansehen von 

BOOK2LOOK zu schaden. BIBLETS und ICONS dürfen vom VERLAG insbesondere nicht auf 

Webseiten integriert werden, die pornographische, rechtsradikale oder jugendgefährdende 

Inhalte enthalten. BOOK2LOOK ist – unbeschadet weiterer gesetzlicher und vertraglicher 

Ansprüche - jederzeit berechtigt, vom VERLAG die unverzügliche Entfernung eines BIBLETS 

oder eines ICONS aus den Diensten Dritter zu fordern, die den vorstehenden Bedingungen 

widersprechen. Ferner ist PCA in diesem Fall berechtigt, sofort alle Daten und Inhalte auf dem 

B2L-Server zu sperren, der mit dem auf dem betreffenden Dienst Dritter integrierten BIBLET 

oder ICON verknüpft ist. Kommt der VERLAG einer entsprechenden schriftlichen Aufforderung 
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von PCA zur Entfernung eines BIBLETS oder ICONS von nach diesem Vertrag unzulässigen 

Diensten Dritter nicht innerhalb von 2 Werktagen nach, ist PCA berechtigt, an den betreffenden 

Anbieter des Dienstes heranzutreten und die Entfernung des BIBLETS oder ICONS zu 

verlangen und im Falle seiner Weigerung den Anspruch auf Entfernung gerichtlich 

durchzusetzen. 

5. VERGÜTUNG  

 

5.1 Als Vergütung für die Nutzung von BOOK2LOOK erhält PCA vom VERLAG für jedes vom 

VERLAG erzeugte BIBLET die in Anlage 2  geregelte Vergütung. Die Vergütungen verstehen 

sich jeweils zzgl. MwSt. Soweit der VERLAG im Jahr 2009 an der kostenfreien Testphase von 

BOOK2LOOK teilgenommen hat, fällt für die in dieser Zeit erzeugten BIBLETS keine Vergütung 

gem. Anlage 2  an. Die für in der Testphase erzeugten BIBLETS hochgeladenen Daten und 

Inhalte werden im Rahmen von BOOK2LOOK bis zur Löschung durch den VERLAG, längstens 

jedoch für die Vertragslaufzeit zur Nutzung im Rahmen der BIBLETS weiterhin kostenfrei auf 

dem B2L-Server bereitgehalten.  

5.2 Die Vergütung ist in Anlage 2  nach der Anzahl der pro Vertragsjahr erzeugten BIBLETS 

gestaffelt und differenziert zwischen „Neuerscheinungen“ und älteren Titeln ( „Backlisttitel“). 

Unter „Neuerscheinungen“ sind insoweit Bücher zu verstehen, die mit Unterzeichnung dieses 

Vertrages beim VERLAG noch nicht erschienen waren. Unter „Backlisttiteln“ wiederum sind 

Bücher zu verstehen, die beim VERLAGmit Vertragsschluss bereits erschienen waren. 

5.3 Es gelten ferner die in Anlage 2  geregelten Rabatte für die Erzeugung von BIBLETS für 

komplette Titelstämme. Es handelt sich hierbei um (a) einen Rabatt für die Erzeugung von 

BIBLETS für „alle Neuerscheinungen eines Vertragsjahres“ des VERLAGS sowie (b) einen 

Rabatt für die Erzeugung von BIBLETS für die „komplette Backlist“ des VERLAGS.  

5.4 Mit der in Anlage 2  geregelten Vergütung ist jeweils die Bereithaltung der betreffenden für ein 

BIBLET hochgeladenen Daten für die Dauer der Vertragslaufzeit abgegolten. Werden Inhalte 

für ein BIBLET vom Verlag vom B2L-Server gelöscht und danach vom Verlag wieder 

hochgeladen, fällt die Vergütung gem. Anlage 2  erneut an.  

5.5 Die in Anlage 2 geregelten Vergütungen sind jeweils mit Rechnungsstellung rein netto innerhalb 

von 14 Tagen zur Zahlung fällig. 

5.6 Der VERLAG nimmt an BOOK2LOOK mit der von ihm in Anlage 3  bestimmten Titelanzahl teil. 
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6. RECHTEGARANTIE 

6.1 PCA garantiert, aufgrund einer entsprechenden Vereinbarung mit der Book2Look International 

GmbH zum Abschluss dieses Vertrages berechtigt zu sein. Von urheberrechtlichen Ansprüchen 

Dritter, die diese hinsichtlich der Software gegenüber dem VERLAG aufgrund der Nutzung 

derselben im Rahmen der Teilnahme an BOOK2LOOK geltend machen, hält PCA den VERLAG 

frei.  

6.2 Der VERLAG garantiert, Inhaber sämtlicher Rechte zu sein, die bei der in Ziffer 1.1 

beschriebenen Nutzung der von ihm auf den B2L-Server hochgeladenen Daten und Inhalte im 

Rahmen der öffentlichen Zugänglichmachung und Weiterverbreitung der BIBLETS (nachfolgend 

„vertragsgegenständliche Nutzung“) erforderlich sind. Er garantiert insbesondere über die dazu 

erforderlichen Rechte an  den hochgeladenen Buchcovern, Leseproben (einschließlich darin 

enthaltener Texte, Grafiken, Illustrationen, Fotos, etc) sowie an den Werktiteln der betroffenen 

Bücher sowie an allen sonstigen Elementen und Bestandteilen der hochgeladenen Inhalte zu 

verfügen.  

6.3 Der VERLAG trägt die alleinige Verantwortung dafür, dass die von ihm auf den B2L-Server 

hochgeladenen Daten und Inhalte sowie ihre vertragsgegenständliche Nutzung nicht gegen 

gesetzliche Bestimmungen (z.B. Wettbewerbsrecht, Jugendschutzbestimmungen) oder 

behördliche Auflagen und Anordnungen verstoßen und dass die vertragsgegenständliche 

Nutzung dieser Daten und Inhalte keine Rechte Dritter (z.B. Urheberrechte, 

Leistungsschutzrechte, Persönlichkeitsrechte, Markenrechte, sonstige gewerbliche 

Schutzrechte) verletzt. 

6.4 Von sämtlichen Ansprüchen, die Dritte im Zusammenhang mit der Teilnahme des VERLAGS an 

BOOK2LOOK und/oder der vertragsgegenständlichen Nutzung der vom VERLAG auf den B2L-

Serveer hochgeladenen Daten und Inhalte geltend machen, hält der VERLAG PCA sowie die 

Book2Look International GmbH  auf erstes Anfordern frei. Der VERLAG erstattet PCA 

außerdem sämtliche im Zusammenhang mit der Verteidigung gegen solche Ansprüche 

entstehenden angemessenen Kosten, insbesondere die Kosten der Rechtsverteidigung (z.B. 

Anwaltskosten und Gerichtskosten). 

6.5 Im Falle der Geltendmachung von Rechten oder Ansprüchen durch Dritte in Bezug auf die 

vertragsgegenständliche Nutzung der vom VERLAG auf den B2L-Server hochgeladenen Daten 

und Inhalte, ist BOOK2LOOK berechtigt, diese bis zur abschließenden Klärung der Rechtslage  

zu sperren bzw. aus BOOK2LOOK zu entfernen.  
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7. HAFTUNG 

7.1 Eine vertragliche oder außervertragliche Schadensersatzpflicht von BOOK2LOOK gegenüber 

dem VERLAG besteht nur, wenn und soweit: 

 
- der Schaden auf ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln von BOOK2LOOK 

zurückzuführen ist oder 

- BOOK2LOOK zumindest leicht fahrlässig Leben, Körper oder Gesundheit des VERLAGS 

oder eine Kardinalpflicht verletzt hat. 

7.2 Die Haftungsbeschränkung gemäß Ziffer 7.1 gilt nicht für eine Haftung aufgrund zwingender 

Rechtsvorschriften unter dem Gesichtspunkt der Produkthaftung. Sie gilt ebenfalls nicht, soweit 

BOOK2LOOK eine Garantie für die Beschaffenheit eines/einer vertraglichen Produkts/Leistung 

übernommen hat oder wenn die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit den VERLAG gerade vor 

bestimmten Folgeschäden absichern soll.  

7.3 Haftet BOOK2LOOK gemäß vorstehender Bestimmungen für leichte Fahrlässigkeit, so ist die 

Haftung auf den Vermögensnachteil begrenzt, der für BOOK2LOOK bei Vertragsabschluss 

unter Berücksichtigung der Umstände erkennbar war bzw. bei Vertragsverletzungen solcher Art 

typischerweise eintritt. 

7.4 Die Haftungsbegrenzungen gemäß Ziffer 7.3 gelten entsprechend für Schäden, die aufgrund 

vorsätzlich oder grob fahrlässigen Verhaltens einfacher Erfüllungsgehilfen von BOOK2LOOK  

eintreten. 

 
8. DATENSCHUTZ  

Die Vertragsparteien verpflichten sich zur Beachtung der gesetzlichen 

Datenschutzbestimmungen.  

9. VERTRAGSLAUFZEIT UND VERFAHREN NACH VERTRAGSBEEN DIGUNG 

9.1 Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Er kann von beiden Parteien mit einer 

Frist von 6 Monaten zum Jahresende gekündigt werden, frühestens jedoch zum 31.12.2013. 

Das Recht beider Parteien zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 

unberührt. Ein wichtiger Kündigungsgrund liegt für BOOK2LOOK z.B. vor, wenn BOOK2LOOK 
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den Betrieb von BOOK2LOOK einstellt. Die Kündigung des Vertrages lässt die Pflicht zur 

Vergütung durch den VERLAG bereits erzeugter BIBLETS unberührt.  

9.2 Mit der Beendigung des Vertrages – gleich aus welchem Grund – ist BOOK2LOOK berechtigt, 

sämtliche vom VERLAG auf den B2L-Server hochgeladenen Daten und Inhalte zu sperren und 

damit von der weiteren Darstellung in BIBLETS auszuschließen. 

10. SONSTIGES 

10.1 PCA ist jederzeit berechtigt, diesen Vertrag mit allen Rechte und Pflichten auf die Book2Look 

International GmbH zu übertragen und wird den VERLAG im Falle einer solchen Übertragung 

entsprechend informieren.  

10.2 PCA ist während der Vertragslaufzeit berechtigt, den VERLAG im Rahmen der BOOK2LOOK-

Werbung in Anzeigen, im Internet, auf Flyern und Informationsbroschüren als Referenzkunden 

zu nennen. 

10.3 Dieser Vertrag nebst Anlagen gibt den Inhalt der vertraglichen Abreden zwischen den Parteien 

abschließend wieder und ersetzt alle etwaigen bisherigen Vereinbarungen zwischen den 

Parteien betreffend den Vertragsgegenstand. Nebenabreden, auch mündlicher Art, sind nicht 

getroffen. Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung (einschließlich dieser 

Schriftformklausel) bedürfen der Schriftform. 

10.4 Sollte eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar sein oder 

werden, so bleibt  die Wirksamkeit oder Durchführbarkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. 

Die Parteien werden in diesem Fall eine der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung 

wirtschaftlich möglichst nahe kommende Bestimmung vereinbaren. 

10.5 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist München. 

 

München, den .......................   ............................., den ....................... 

 

 

 

__________________________  ______________________________ 

 BOOK2LOOK      VERLAG                
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ANLAGE 1 
 
Jedes BIBLET enthält folgende Daten und Inhalte in den folgenden Formaten: 
 
 
• Coverabbildung als jpg in 72 dpi 
• Leseprobe als pdf (Länge nach Wunsch des VERLAGS - unsere Empfehlung wenigstens 15 

Seiten) 
• Titel des Buches 
• Untertitel 
• Reihenbezeichnung 
• Autor 
• Verlag 
• Erscheinungstermin Monat/Jahr 
• ISBN 
• Kategorie/Rubrik, in die der Titel eingeordnet werden soll - Mehrfachnennungen möglich und 

sinnvoll 
• Tags/Kennwörter, unter denen der Titel im Internet gefunden werden soll - Mehrfachnennungen 

möglich und sinnvoll. 
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ANLAGE 2 - Preisliste 
 
 
Vergütung pro erzeugtem BIBLET: 

 
1. Neuerscheinungen 
 
Für BIBLETS von Neuerscheinungen gelten folgende Staffelpreise („per anno“ = pro Vertragsjahr 
(also nicht: pro Kalenderjahr)): 
 
A)    1 bis 50  Neuerscheinungen per anno je Titel € 40,- 
B)   51 bis 99 Neuerscheinungen per anno je Titel € 36,- 
C) 100 bis 199  Neuerscheinungen per anno je Titel € 34,- 
D) 200 bis 399 Neuerscheinungen per anno je Titel € 32,- 
E)  ab 400 Neuerscheinungen per anno je Titel € 30,- 
F)  ab 600 Neuerscheinungen per anno je Titel € 25,- 
 
Die Begrifflichkeit „per anno“ bezieht sich ausschließlich auf die Definition der jährlichen Anzahl an 
Neuerscheinungen. Die angegebene Titelgebühr wird einmalig erhoben und nicht jährlich! 
 
2. Backlisttitel 
 
Für BIBLETS von Backlisttiteln gelten folgende Staffelpreise: 
 
-  bis 200 Backlisttitel  einmalig pro Titel €  20,- 
-  bis 500 Backlisttitel  einmalig pro Titel €  15,- 
-  bis 999 Backlisttitel  einmalig pro Titel €  12,- 
-  bis 2000  Backlisttitel einmalig pro Titel €    9,50 
 
-  bis 5000  Backlisttitel einmalig pro Titel €    6,- 
-  über 5000  Backlisttitel einmalig pro Titel €    5,- 
 
 
3. Rabatte 
 
Bei Erzeugung von BIBLETS für  komplette Titelstämme gelten die folgenden Rabatte: 
 
- alle Novitäten eines Vertragsjahres – Preisnachlass 15 Prozent; 
- komplette Backlist (Titelvolumen gemäß VlB-Meldung) – Preisnachlass 30 Prozent. 
 
 
 
4. Social Media Toolbox 
 

A) Fan-Gewinnung für Facebook: Automatisierte Ausstattung aller Biblets mit einem 
Facebook-Button & Link  

Fan-Gewinnung mit Button & Link 
- einmalige Installationsgebühr 1-50 Titel:       350,- € / Folgejahr 150,- € 
- einmalige Installationsgebühr 51-99 Titel:       500,- € / Folgejahr 350,- € 
- einmalige Installationsgebühr 100-199 Titel:       750,- € / Folgejahr 550,- € 
- einmalige Installationsgebühr 200-499 Titel:  1.150,- € /  Folgejahr 950,- € 
- einmalige Installationsgebühr 500 und mehr Titel:  1.500,- € /  Folgejahr 1.250,- € 
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B) Premiumdienste der Social Media Toolbox: Leistung 1 plus automatischer Export von 
Biblets auf Facebook oder jeder anderen beliebigen Websites (Anzahl der Websites 
unbeschränkt)  

 
- einmalige Installationsgebühr 1-50 Titel:      500,- € / Folgejahr 300,- € 
- einmalige Installationsgebühr 51-99 Titel:      750,- € / Folgejahr 500,- € 
- einmalige Installationsgebühr 100-199 Titel:   1.350,- € / Folgejahr 1.100,- € 
- einmalige Installationsgebühr 200-499 Titel:  3.850,- € / Folgejahr 1.980,- € 
- einmalige Installationsgebühr ab 500 und mehr Titel: 7.850,- € / Folgejahr 3.500,- € 
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ANLAGE 3 
 

 
Der VERLAG nimmt an BOOK2LOOK mit folgender Titelan zahl teil: 

 

_____________ Neuerscheinungen per anno / Preisstaf fel __________  

 

(  )  VERLAG wird seine Neuerscheinungen komplett einstellen – 15 % Preisnachlass 

 

(  )  VERLAG trifft eine gezielte Titelauswahl – kein Rabatt auf die Vergütung für Neuerscheinungen 

 

_____________ Anzahl Backlisttitel 

 

(  ) VERLAG wird seine Backlist komplett einstellen – 30% Preisnachlass 

 

(  )  VERLAG trifft eine gezielte Titelauswahl – kein Rabatt auf die Vergütung für Backlisttitel 

 

 

Der Verlag will zusätzlich zu BOOK2LOOK die Social Media Toolbox nutzen:  

 

(  ) Fangewinnungs-Tool für Facebook  / Preisstaffe l _________________ 

 

(  ) Premiumdienste wie z.B. den automatisierten Ex port auf n-beliebige Websites 

 

Preisstaffel ________________________ 

 

 

 

Bitte ausfüllen und zutreffende Preisoption ankreuzen! 

 

 


